
Teil I Gegenstand des Versicherungsschutzes

1. Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Ver-
mögensschäden (AVB) und den nachfolgenden Verein-
barungen die gesetzliche Haftpflicht privat rechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers aus allen seinen sich
aus der Betriebsbeschreibung er gebenden Eigenschaf-
ten, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten. 

2. Haftpflichtansprüche auf Ersatz eines immateriellen
Schadens wegen Verletzung eines Persönlichkeitsrechts
sind mitversichert.

3. Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Organe, An-
gestellten und freien Mitarbeiter des Versicherungsneh-
mers gegenüber Dritten ist in gleichem Umfang mitver-
sichert. Bei den freien Mitarbeitern nur, wenn die Tätig-
keit ausschließlich für den Versicherungsnehmer erfolgt
und über eine anderweitige Versicherung keine Leistung
erlangt werden kann.

4. In Erweiterung des § 3 Ziffer 6 AVB ersetzt der Ver -
sicherer
a) Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit

dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn
es sich um Ansprüche auf Unterlassung handelt. Vor-
aussetzung für die Gewährung des Versicherungs-
schutzes ist es, dass der Versicherer von dem Be-
ginn des Verfahrens unverzüglich, spätestens 4 Tage
nach Zustellung der Antragsschrift oder eines Ge-
richtsbeschlusses, vollständig unterrichtet wird;

b) Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit
dem eine Unterlassungsklage gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht wird;

c) außergerichtliche Anwaltskosten sowie Gerichts- und
Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Ver -

sicherungsnehmer auf Widerruf in Anspruch genom-
men wird. Voraussetzung für die Gewäh rung des Ver-
sicherungsschutzes ist es, dass ein schriftlich be-
gründetes Widerrufsverlangen vorliegt und dass der
Versicherungsnehmer diesen Versicherungsfall unver-
züglich, spätestens eine Woche nach Eingang des
Widerrufsverlangens, schriftlich anzeigt;

mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Haftpflichtan-
spruchs gemäß § 3 Ziffer 6 a) und b) AVB der Streitwert
tritt.

Teil II Auslandsdeckung

§ 4 Ziffer 1 AVB gilt nicht für Staaten der Europäischen
Union.
Dabei gilt Folgendes:
a) Abweichend von § 3 Ziffer 6 AVB werden die Auf-

wendungen des Versicherers für Kosten als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet. 
Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen-
oder Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt
des Versicherungsfalles sowie Schadenregulierungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht
selbst entstehen; dies gilt auch dann, wenn diese
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden
sind.

b) Der wie vorstehend erweiterte Versicherungsschutz
erstreckt sich nicht auf Ansprüche aus Tätigkeiten,
die durch Repräsentanten, Niederlassungen, Zweig-
niederlassungen jeglicher Art (z. B. Personal- oder
Kapitalgesellschaften als juristische Personen) oder
über durch Kooperationsvereinbarungen verbundene
Firmen im Ausland ausgeübt werden.   

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung für privaten Hörfunk und privates Fernsehen
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